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1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Briefentwurf an die  
Petentschaft. 

 

Begründung 

Wie bereits an anderen Schultypen (Berufsmaturität BM2, Passerelle) soll in 
der Maturitätsprüfungsverordnung eine Unterrichtsbesuchspflicht von 80% in 
den letzten beiden Jahren vor der gymnasialen Maturität festgehalten werden 
(vgl. § 8 MPV). Ziel ist es, dass Schülerinnen und Schüler im Falle von Ab-
sentismus so früh wie möglich unterstützt werden. Absentismus stellt ein Ri-
siko für den Schulerfolg dar und ist oft ein Symptom eines tieferliegenden 
Problems. Je früher die Gründe von Absentismus erkannt und Unterstützung 
angeboten wird, desto besser sind die Prognosen für die betroffenen Schüle-
rinnen und Schüler. 
Wer eine kantonale gymnasiale Maturität absolviert, verpflichtet sich zu Prä-
senzunterricht. Im Präsenzunterricht werden wichtige Kompetenzen einge-
übt, dazu zählen u.a. Kommunikation und Kollaboration. Durch den direkten 
Austausch mit Lehrpersonen und Mitschülerinnen und Mitschülern entstehen 
wichtige Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. Die Schule bietet nicht nur 
eine klare Tagesstruktur, die vielen Schülerinnen und Schülern hilft, Konzent-
ration und Motivation aufrechtzuerhalten, sondern auch und vor allem einen 
sozialen Kontext, der gemeinschaftsstiftend wirkt und die persönliche Ent-
wicklung insbesondere von vulnerablen Jugendlichen unterstützt. Aus päda-
gogischer Sicht ist eine Präsenz der Schülerinnen und Schüler daher not-
wendig. 
Es wird weiterhin möglich sein, dass in speziellen Situationen Ausnahmen 
gemacht werden können. Gemäss § 8 Abs. 2 MPV entscheidet die Prüfungs-
leitung über begründete Ausnahmen hinsichtlich der Voraussetzung, den 
Unterricht der letzten beiden Jahre regelmässig besucht zu haben. Die 
Schulleitung hat demzufolge nach wie vor die Möglichkeit, im Einzelfall eine 
Schülerin oder einen Schüler auch dann zur Matura zuzulassen, wenn sie 
oder er die 80% Anwesenheit nicht erreicht. 
                                                                                           

 

 


